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MITTEILUNGEN

Fachleute für Alkoholgefährdeten- und Suchtkrankenhilfe

Erstmals konnten dreizehn Absolventen der Interkantonalen Bildungsstätte für
Soziale Arbeit an Alkoholgefährdeten (IBSA) nach vierjähriger berufsbegleitender
Ausbildung ihr Diplom für Sozialarbeit in Empfang nehmen. Träger der IBSA
sind die Schweizerische Fachstelle für Alkoholprobleme, SFA, Lausanne, der
Schweizerische Verband von Fachleuten für Alkoholgefährdeten- und Suchtkrankenhilfe,

VSFA, und das Blaue Kreuz. Die Gründung dieser neuartigen Bildungsstätte

für Sozialarbeiter erfolgte seinerzeit, um die Rekrutierungsschwierigkeiten
von qualifizierten Fachleuten im Bereich der Behandlung von Alkoholabhängigen

/^|zu vermindern. Gegenwärtig befinden sich noch zwei weitere Kurse in Ausbil¬
dung. Im kommenden Herbst wird ein vierter Kurs eröffnet.

Die neudiplomierten zwei Frauen und elf Männer arbeiteten bereits während
ihrer IBSA-Ausbildung in der Alkoholgefährdeten- und Suchtkrankenhilfe oder
mit gefährdeten Jugendlichen. Diese parallele Berufsausübung ist neuartig und
Bedingung für die Aufnahme in die IBSA. Die Teilnehmer werden von ihren
Arbeitgebern während vier Jahren jährlich für zwei Monate freigestellt, um die
Ausbildung zu absolvieren.

Die Interkantonale Bildungsstätte für soziale Arbeit an Alkoholgefährdeten -
als Schulleiter wirkt Othmar Aregger, dipl. Psychologe, Luzern - versucht mit
Erfolg, Praxisanforderungen direkt in die Ausbildung miteinzubeziehen. SFA

m

Kursdaten

für den Instruktionskurs über Fragen der Krankenversicherung stehen nun fest:

9., 23. und 30. November 1981

Kursort: Hotel Nova-Park, Zürich
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